
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Ordnungsamt
02.03.32

Vorlagen-Nr.
0036/2014

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Haushaltsausschuss 10.07.2014

Kreisausschuss 17.07.2014

Kreistag 21.07.2014

Betreff:

4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- 
und Sachleistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Kreisfeuerwehr außer-
halb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 06.11.1997

Sachverhalt:

Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistun-
gen der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Kreisfeuerwehr außerhalb der unent-
geltlich zu erfüllenden  Pflichtaufgaben wurde am 18.12.2006 zum letzten Male angepasst. In 
der Zwischenzeit haben sich z.B. die Energie- und Personalkosten im Bereich der FTZ erheb-
lich erhöht. Durch Neuanschaffungen in der Vergangenheit für die Kfz- und Atemschutzwerk-
statt konnten die angebotenen Dienstleistungen der FTZ erhöht bzw. deutlich verbessert wer-
den, so dass Weitergaben von z.B. Fahrzeugreparaturen an anderweitige Kfz-Werkstätten zum
großen Teil entfallen. Aus diesen Gründen ist eine Anpassung der Kosten für den Personalein-
satz technisches Personal (Nr.1.1 des Kosten- und Gebührentarifs) erforderlich geworden. Zu-
künftig werden die erbrachten Arbeitsleistungen nach Arbeitszeitwerten abgerechnet. Ein  Ar-
beitszeit-wert dauert fünf Minuten und kostet zukünftig 3,75 €. Dieses entspricht einem Stun-
denlohn von 45,00 Euro. Der Durchschnittspreis Lohnkosten einer privaten LKW-Werkstatt liegt
derzeit bei 83,22 Euro.

Weiterhin wurden in den vergangenen Jahren Fahrzeuge der FTZ durch neuere ersetzt, die 
Satzung jedoch nicht entsprechend angepasst. Anpassungen erfolgten daher bei den Nr. 2.1 
Löschgruppenfahrzeug LF8  (soll in 2014 ersetzt werden); 2.2 Drehleiter DLK 23/12 (wurde er-
setzt); 2.5 Einsatzleitwagen ELW 1 (wurde ersetzt); 2.6 Einsatzleitwagen ELW 2 (wurde er-
setzt); 2.9 Anhänger ÖEL (neu beschafft); 2.10 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten 
(MANV) (neu beschafft) sowie 2.11 Gerätewagen Logistik (neu beschafft) des Kosten- und Ge-
bührentarifs.   

- 1 -



1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen

keine keine keine

€ € €

Haushaltsmittel
Produktkonto:  Noch zur Verfügung: €

 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag: 

Die anliegende Satzung zur 4. Änderung der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 
und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der 
Kreisfeuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben “ wird beschlossen. 

 
 
Wittmund, den  13.05.2014 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Uwe Hinrichs Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Satzung 2014, Kostentarif FTZ, 4. Satzungsänderung
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